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das Jahr 2004 ist schon einige Monate alt – wie beurteilen Sie
den bisherigen beruflichen Verlauf? Von einigen Kollegen/in-
nen – besonders für diejenigen mit nur einer Arbeitssprache –
hören wir, daß sie bei Auftraggebern aus der Wirtschaft noch
wenig vom angeblichen leichten Konjunkturaufschwung
spüren. Ein bedeutsames Element des Jahres 2004 ist die Er-
weiterung der EU: lange wurde darüber gesprochen, jetzt ist
sie da und wir dürfen gespannt sein, was uns das „neue Euro-
pa“ im persönlichen und im wirtschaftlichen Bereich bringen
wird.
Das seit langem erörterte neue JVEG-Gesetz über die Ver -
gütung von Sachverständigen, Dolmetschern/innen, Überset-
zer/innen ... –  ist inzwischen vom Bundesrat angenommen
und soll ab 1. Juli 2004 Gültigkeit erlangen. Allerdings sind
wohl einige Bundesländer der Auffassung, daß sie dies so kurz-
fristig nicht umsetzen können.
Für unseren Berufsstand hatten wir nach 10 Jahren eine leich-
te Erhöhung der Stundensätze als gerechtfertigt angesehen und
haben dies, gemeinsam mit anderen Verbänden, auch immer
wieder begründet vorgetragen. Leider hat sich der Gesetzgeber
dieser Argumentation nicht angeschlossen, die Dolmetscher in
Kategorie 2 von 10 Sachverständigen-Kategorien plus 3 me di -
zinische Kategorien eingeordnet und die
Stundensätze für Dolmetscher/innen gene-
rell auf 55 €/Stunde festgesetzt – es wurde
nicht einmal der Inflationsausgleich der letz-
ten Jahre berücksichtigt. Der Zeilensatz (55
Anschläge) beginnt bei 1,25 € und kann sich
über 1,85 € bis auf 4,00 € bei außergewöhn-
lich schwierigen Texten steigern. Bitte beach-
ten Sie hierzu den Leserbrief unserer Kollegin
Gerda Bernhardt mit den wesentlichen Punk-
ten auf S. 8 unserer Mitteilungen.
Sie finden den Gesetzestext auf unserer Web-
seite www.vvu-bw.de, weiter mit Code-Ein-
gabe unten rechts:  2001, dann über Bezeich-
nung „Bulletin“ in der oberen Textleiste.
Der Vorstand befaßt sich zur Zeit in Ge-
sprächen mit den anderen Verbänden (BDÜ,

VVU-Bayern) mit der Frage, ob wir dieses Gesetz anfechten
und evtl. einen (gemeinsam finanzierten) Musterprozeß durch
alle Instanzen führen wollen. Die Ergebnisse und Vorschläge
aus diesen Gesprächen wollen wir den Mitgliedern in unserer
diesjährigen Jahresmitgliederversammlung zur Entscheidung
vorlegen.
Damit komme ich zum Thema „geplante Veranstaltungen“ im
Jahr 2004: Dieses Jahr soll die JMV nicht im Sommer, sondern
erst im Herbst stattfinden. Immer wieder haben Mitglieder dar-
auf hingewiesen, daß es schade sei, bei schönem Sommerwet-
ter den ganzen Tag im Sitzungssaal zu verbringen. Zudem sind
wir noch intensiv mit der Erstellung des Verzeichnisses 2004
und anderen Arbeiten beschäftigt. Da die Satzung uns die Mög-
lichkeit einer späteren Terminierung gibt, wollen wir die JMV
am 9. Oktober 2004 wieder in der „Alten Kanzlei“ in Stuttgart
durchführen, gesonderte Einladung mit TO erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt. Übrigens: es stehen neue Vorstands-
wahlen an, Meldungen von Interessenten für die Vor-
standsarbeit nehmen wir gern entgegen.
Am 24. April haben wir unter Leitung von Elisabeth Herlinger
wieder das bewährte Seminar für neubeeidigte Kollegen/innen
durchgeführt. Am 16. Juni besuchen wir die Zweigstelle Reut-

lingen des Bundesamtes für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge, dabei wollen wir
uns – ergänzend zur Dolmetschtätigkeit beim
Verwaltungsgericht – mit einigen konkreten
Aspekten der Problematik „Anträge auf poli-
tisches Asyl“ befassen (siehe auch den Artikel
in diesem Heft.)
Am Samstag, 26.6. wird Frau Schlüter-Ellner,
Juristin, Mitglied und Referentin beim BDÜ,
im VVU-Büro in Esslingen ein Tagesseminar
halten zur Technik des Übersetzens von
Rechtstexten (sprachunabhängig). 
Für September haben wir einen Besuchs ter -
min beim Europäischen Parlament in Straß-
burg während einer Sitzungswoche vorgese-
hen – das war ziemlich schwierig!
Bisher ist Mittwoch, 15.9. vorgesehen (das

EDITORIAL

Warten auf den Aufschwung? – Wir sind aktiv!

EDITORIAL

Barbara Kirchner

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
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EP tagt nur von Montag bis Donnerstag); die endgültige Be-
stätigung dieses Datums ist erst 4 Wochen vor dem Termin
möglich. Übrigens: Von Frühjahr bis Herbst 2004 findet die
Landesgartenschau grenzüberschreitend in Kehl und Straß-
burg statt, das wäre sicher einen Abstecher wert.
Bitte beachten Sie für alle Detailangaben zu den Veran-
staltungen die Hinweise in den Anmeldeblättern am En-
de dieses Hefts. 

Nun hoffen wir, daß wir mit diesen Veranstaltungen das Inter-
esse von einigen Mitgliedern getroffen haben – auf Ihren Zu-
spruch und Ihre Teilnahme freuen wir uns, denn daran sehen
wir, ob unsere Anstrengungen ein positives Echo finden. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
einen schönen Sommer 
Barbara Kirchner, Vorsitzende – Im April 2004

EDITORIAL

EU-RECHT

Der Europäische Haftbefehl EHB

Wenn das Oberlandesgericht in Tü-
bingen jemanden sucht, der sich

nach Rostock abgesetzt hat, so geht das
innerhalb Deutschlands recht einfach
und vor allem schnell mit dem Rechtshil-
feverfahren.

Ist aber ein Betrüger nach, sagen wir,
Alicante in Spanien ausgewichen, so muß
ein wohlbegründetes Schriftstück über
die diplomatische Vertretung Spaniens
und das Außenministerium an das spani-
sche Justizministerium geleitet werden,
das dann über das Gericht in Alicante die
Auslieferung betreibt, vorausgesetzt, daß
der Mann nicht inzwischen Ehrenbürger
von Alicante geworden ist.

Eine Verdienstmöglichkeit weniger 

Solche umfangreichen internationalen
Rechtshilfeersuchen haben uns Überset-
zern nicht selten Arbeit und Brot ge-
bracht, da bisher eine mehrseitige Be-
gründung samt Rechtsgrundlage über-
setzt werden mussten. In Zukunft fällt
diese Auftragsquelle weg. Ab 1. Januar
2004 gibt es nämlich den Europäischen

Haftbefehl, kurz EHB. Dieser bricht mit
der Tradition des diploma tischen Rechts-
hilfersuchens, dem „entsprochen“ oder
nicht entsprochen wurde. Dagegen wird
ein EHB einfach „vollstreckt“, ohne
Rücksicht auf (staats) politische Opportu-
nität. Von „Auslieferung“ ist nicht mehr
die Rede, es geht um „Übergabe“. Die
beteiligten Staaten sind nicht mehr der
„ersuchende“ und der „ersuchte“, son-
dern der „Ausstellungsstaat“ und der
„Vollstre c kungs staat“.

Bei der Bekämpfung des Terrorismus,
dem Menschenhandel, dem Verbrechen
an Kindern, dem illegalen Handel mit
Drogen und Waffen, der Korruption und
dem Betrug wird der Beschuldigte schon
heute einfach „überstellt“. 

Dazu war das europäische Ausliefe-
rungsrecht unübersichtlich geworden.
Dann kamen die Terroranschläge und
die Statuten des Jugoslawien-, des Ruan-
da- und des Internationalen Strafge-
richtshofes. Angesichts dieses Klimas
wuchs der Wunsch nach Beschleuni-
gung der Verfahren durch Straffung.

Nicht mehr das Völkerrecht sollte über
die Auslieferung entscheiden, sondern
die „gegenseitige Anerkennung“. Die
Rechtsprechung kam in Bewegung. 

Allerdings werden in Europa die
Grund rechte, im Gegensatz zu den USA
(Guantánamo), uneingeschränkt einge-
halten. Erstaunlicherweise ist die Zu-
stimmung des Festgenommenen zur
grenz überschreitenden Übergabe im Ar-
tikel 13 vorgesehen, wenn auch eine
Freilassung bei Ablauf aller Fristen nicht
vorgesehen ist.

Im Juni 2002 hat das Europäische Par-
lament den Rahmenbeschluß zum EHB
angenommen, und die Mitgliedstaaten
setzen ihn nach und nach um, Italien
wohl als letztes, Deutschland heute
schon als eines der ersten.

Wir stützen uns auf die Ausführungen
von Herrn Professor Dr. Zeder im öster-
reichischen Anwaltsblatt 2003, 376: 
fritz.zeder@univie.at.at 

„aufgelesen“ von Konrad Borst in

„Der Gerichtsdolmetscher“ Wien, Ausz. 2/03

Wie aus Auslieferung die Übergabe, und aus ersuchender Staat der Ausstellungsstaat wird. VVU-
Mitglieder sollen unter den ersten sein, die über das neue Instrument der Justiz informiert werden.
Die Um setzung des EHB, obwohl schon beschlossene Sache, wird noch längere Zeit dauern. 
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EXKURSIONEN

Vor 50 Jahren, auf dem Höhepunkt der
Entkolonialisierung, gingen Freiheits-

kämpfer eher ins Gefängnis als auf Ar-
beitssuche in die Länder ihrer Herren. Ih-
re Vorbilder waren Patrioten wie Mahat-
ma Gandhi. Politiker und Intellektuelle 
in Asien und Afrika lernten ein textiles
Handwerk, bauten Sanitäranlagen, gru-
ben Brunnen und gründeten Genossen-
schaften, um ihrem Volk dienen zu ler-
nen. Das neue deutsche Entwicklungshil-
fe-Ministerium, unter Erhart Eppler, gab
„Hilfe zur Selbsthilfe“, und finanzierte
z.B. die Gründung von Kooperativen oder
von niederschwelligen Banken. 

Heute aber, beeindruckt durch Signale
aus der globalen Zivilisation, verkaufen
die Enkel der Freiheitskämpfer ihre Fel-
der, Werkstätten, Nachbarschafts-Läden,
um 10.000 Euro an die Schlepper zu be-
zahlen, die sie auf lebensbedrohlichen
Wegen illegal nach Europa bringen, wo
zwar Rechtssicherheit zu finden ist, aber
wo sie sich für qualifizierte Arbeit als nicht
ausgebildet erweisen. Meistens bekom-
men sie nicht einmal Hilfsarbeit in Europa,
denn auch bei uns sitzt der Wurm drin. 

Allerdings spielen sich Bombardierun-
gen, Vertreibungen, rassische und religiö-
se Verfolgung bis Folter von Andersden-
kenden heute meist in der Dritten Welt
ab, und in Deutschland erhoffen „politi-
sche und religiöse Flüchtlinge“ Einstu-
fung als Asylberechtigte. 

In Frankfurt trafen sich im November
2003 die Entscheidungsträger auf Behör-
denseite mit den meist ehrenamtlichen
Verfahrensberatern zum 2. Asylseminar.
Beide Seiten bemühen sich um die Be-

wältigung der Welle dieser Wanderbe-
wegung in die westlichen Industrielän-
der, aber das Thema Asyl ist und bleibt
eine Sackgasse, aus der unsere derzeiti-
gen Instrumente nicht herausführen. In
Frankfurt wurden in vier Arbeitsgruppen
auch folgende Situationen beleuchtet:
„Senioren, Kinder und Jugendliche,
 Behinderte, Traumatisierte, Analphabe-
ten". Selbst wenn diese Personen even-
tuell kein politisches Asyl erhalten, kön-
nen sie doch oft in Deutschland bleiben,
da es nach dem deutschen Ausländer-
recht Gründe für ein „humanitäres Blei -
be recht“ gibt. 

Im übrigen hat die EU endlich Ende
März 2004 einen Durchbruch im Asyl -
streit erreicht und sich über einheitliche
Standards für die Anerkennung von Asyl-
bewerbern geeinigt. Damit wollen die EU-
Staaten auch erreichen, daß Asylbwerber
sich nicht die Länder mit den für sie gün-
stigsten Regelungen aussuchen können.
EU-Innenkommissar Antonio Vitorino
sieht dies als „Kronjuwel der Asylpolitik“
an, während der deutsche Bundesinnen-
minister Otto Schily darauf verweist, daß
die EU-Staaten weiterhin national ent-
scheiden können, wie der Zugang von hu-
manitären Flüchtlingen zum Arbeits-
markt und zu den Sozialleistungen gere-
gelt werde. Möglich wurde die Einigung
nach dreijährigem Streit, weil Schily sei-
nen Widerstand gegen die Aufnahme von
Menschen aufgab, die vor nichtstaatlicher
Verfolgung fliehen. Eine Einigung erreich-
ten die EU-Innenminister darüber, wie sie
die Liste mit sicheren Herkunftsländern
und sicheren Drittstaaten definieren wol-

len. (Meldung Nachrichtenagentur Reu-
ters, 30.3.2004). 

Jene Flüchtlinge, die laut Gesetz zwei-
felsfrei „politisch oder religiös vom aus-
ländischen Staat verfolgt sind“, werden
als Flüchtlinge in der BRD anerkannt, das
sind 3,5%. Bei Ablehnung haben die An-
tragsteller die Möglichkeit, Klage gegen
die BRD zu erheben, wodurch weitere
3,5% ein Bleiberecht erhalten. Diese Kla-
gen werden vor den Verwaltungsgerich-
ten verhandelt, was zum Teil Jahre dau-
ern kann; beeidigte Dolmetscher werden
bei Bedarf zu den Verhandlungen als
Sprachmittler zugezogen. 

Unsere Kollege Konrad Borst gehört zu
den Verfahrensberatern, die im Asylcafé
neben der Außenstelle des BAFL in Reut-
lingen Migranten betreuen. Im Café fin-
den die Migranten bei erfahrenen ehren-
amtlichen Betreuer/innen, zum Teil aus
ihren Herkunftsländern, Rat und Hilfe bei
Verfahren, Behördengängen; sie erhalten
Informationen über Deutschland oder fin-
den einfach Zuspruch und Entspannung
in einem persönlichen Gespräch bei Tee
oder Kaffee. 

Das Bundesamt wird etwa 2 Stunden
lang unsere Fragen beantworten und ei-
nen Überblick zu diesem schwer lösbaren
Problem geben. Vielleicht sehen wir die
Kaserne von innen, die seit 1938 junge
Männer in Achterzimmern beherbergt.
Wir gehen davon aus, daß uns dieser Be-
such sinnvolle und vertiefende Einblicke
zum Thema Asyl, das uns menschlich und
beruflich betrifft, geben wird und hoffen
auf lebhaftes Interesse bei unseren Mit-
gliedern.

Die Enkel der Freiheitskämpfer beantragen Asyl
Informationen zum Besuch am 16. Juni 2004 bei der  Außen stelle Reutlingen des
Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.   www.bafl.de
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Am 31.10. 2003 trafen der VVU-Vor-
stand, VVU- und BDÜ-Mitglieder,

die sich für den Besuch der Bundesan-
waltschaft (BA) angemeldet hatten, um
10.00 Uhr am dortigen Amtssitz ein. Ein
imposantes Gebäude, preußisch karg, im
Halbrund gestaltet und von 1996 bis
1999 errichtet, ein Gebäude aus einem
Guß; wegen der Hochsicherheitsbestim-
mungen ist der Bau mit Panzerglas aus-
gestattet. Der Architekt ist Oswald Mat-
tias Ungers, der auch die deutsche Bot-
schaft in Washington und das Wallraf-
Richartz-Museum in Köln gebaut hat. Er
gebraucht eine architektonisch knappe
Formsprache mit quadratischen Formen
und einem Gebäude-Halbkreis, der noch
baulich ergänzt werden kann. 

Herr Dr. Schneider, Oberstaatsanwalt
und persönlicher Referent des General-
bundesanwalts beim Bundesgerichtshof
– so die offizielle Amtsbezeichnung –
empfängt unsere Gruppe, um Funktion
und Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft
vorzustellen. Er bittet um Verständnis,
wenn bei Fragen zu sensiblen Sach -
verhalten aus Geheimhaltungsgründen
eventuell keine erschöpfende Antwort
erfolgen kann. Bei der BA sind 200 Mit-
arbeiter beschäftigt; es ist zu bedenken,
daß die Justiz prinzipiell in der Kompe-
tenz der Bundesländer liegt. Aufgrund
geschichtlicher Erfahrungen sollte mit
der Einrichtung einer BA ein Ausei -
nanderdriften in der Rechtssprechung
vermieden werden. Rechtseinheit muß
 gewährleistet werden, nur in außerge-
wöhnlichen Fällen, die den Staatsschutz,
die innere Sicherheit und die Sicherheit

nach außen betreffen (z.B. Spionage) ist
die BA zuständig. Erste Funktion der BA:
Sie wird tätig bei Revisionsverfahren, die
Bundesrichter und Bundesstaatsanwälte
in roten Roben repräsentieren hier den
Bundesstaat. 

Von Terroristenfahndung bis zu
Geheimnisverrat 

Zweite Funktion ist die Zuständigkeit bei
der Behandlung von Staatsschutzdelik-
ten, Terroristenverfahren, Staatsgeheim-
nisverrat. Dies ist die Aufgabe der Bun-
desjustiz, hier ist sie immer zuständig.
Alle anderen Angelegenheiten bearbei-
ten die Staatsanwaltschaften der Länder.
Diese Zuständigkeitsregelung ergibt sich
durch Artikel 120, 142 a GVG. Bei De-
likten gegen die innere und äußere Si-
cherheit entscheidet der Generalbundes-
anwalt über die Zuständigkeit. Die Er-
mittlungen erfolgen in Zusammenarbeit
mit dem BKA. Spektakuläre Fälle kann
die BA an sich ziehen, wenn die Staats-

schutzqualität gegeben ist. Dies ist häu-
fig eine Frage der Interpretation. Hierzu
nennt Herr Dr. Schneider einige konkre-
te Beispiele im Bereich des Rechtsextre-
mismus: In den 80er bis 90er Jahren wa-
ren es die Wehrsportgruppe Hoffmann
und Rechtsanwalt Röder, danach rückte
der Rassismus etwas in den Hintergrund.
Nachdem der rechte Mob – besonders in
den östlichen Bundesländern – begonnen
hatte, durch Einschüchterung und Ge-
walt gegen Ausländer sogenannte „aus-
länderfreie Zonen“ zu schaffen, wurde
das Augenmerk wieder verstärkt auf ras-
sistische Umtriebe gelenkt. Als Beispiel
nannte er die Vorfälle auf einem Volks-
fest in Eggesin/Mecklenburg-Vorpom-
mern, wo Skins Vietnamesen attackier-
ten. Da hier ein bedingter Tötungsvor-
satz bejaht werden mußte, hat die BA das
Verfahren auf dem Wege der Evokation
an sich gezogen. Dabei stellte man fest,
daß die Polizei vor Ort durchaus nicht
unbedingt auf Seiten der BA stand. We-

EXKURSIONEN

Rote Roben in moderner Architektur
Bericht vom Besuch bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe im Oktober 2003

VVU- und BDÜ-Mitglieder beim „Fotoshooting“ nach dem Besuch der Bundesanwaltschaft
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sentlich für ein Tätigwerden der BA ist
die Frage: Wann ist die innere Sicherheit
beeinträchtigt? Voraussetzung ist, daß
kein persönlicher Bezug zwischen Täter
und Opfer besteht, sondern es geht um
grundsätzliche Angriffe gegen die Men-
schenwürde seitens der Täter: bei ihren
„exemplarischen Attacken“ wird dem
ausländischen Opfer die Menschenwür-
de abgesprochen, die Person wird vom
Subjekt zum Objekt degradiert. Rechts-
extreme beabsichtigen, so Fanale zu set-
zen. Hierzu erwähnt Dr. Schneider den
Vergleich mit Attacken gegen Nicht-

Seßhafte. Hier hat die mecklenburgische
Justiz drakonische Strafen verhängt. Im
Falle der Übergriffe in Jessnitz, als Ju-
gendliche eine Gruppe Vietnamesen mit
Molotowcocktails „ausräuchern“ woll-
ten, eine sog. „Tat mit Anlauf“, wurde
der Fall dem OLG Naumburg übertra-
gen, weil keine Gefährdung der inneren
Sicherheit und somit keine Staatsschutz-
qualität festgestellt wurde. Es wurde nur
regionales Interesse bejaht, da in der
überregionalen Presse nicht davon be-
richtet wurde. Dabei ergibt sich die Fra-
ge nach dem Einfluß der Presse bei der-

artigen Verfahren, von dem sich laut Dr.
Schneider der Staatsanwalt freimachen
muß und kann. Dr. Schneider zeigt sich
überzeugt, daß in der Tat die BA sich bei
derartigen Situationen gegenüber dem
Druck seitens der Presse als relativ im-
mun erweist. 

Terroristische Vereinigungen –
Organisationsformen

Die BA muß tätig werden, da es sich
nicht um Affekttäter handelt. Häufig
handelt es sich um gut organisierte Leu-
te mit höherem Bildungsniveau – Bsp.:
Aktionsgemeinschaft München Süd. In
Berlin gibt es sogar einen Stadion-Staats-
anwalt für Randale-Fälle mit Hooligans.
Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung
gehören Hooligans nicht nur der Unter-
schicht an, sondern rekrutieren sich aus
allen Gesellschaftsschichten. Häufig han -
delt es sich um Männer, denen es ein Be-
dürfnis ist, am Wochenende ihre Aggres-
sionen auszuleben. Im übrigen bestreitet
Herr Dr. Schneider, daß die Justiz in Ber-
lin auf dem rechten Auge blind gewesen
sei, wie oft behauptet wurde. 

Nur kurz angesprochen und sicher ein
Thema für einen weiteren Besuch: die
Schwierigkeit, geeignete Dolmetscher
zu finden (Bsp. Mongolei/Kurdistan). 

Wie kommt der Generalbundes -
anwalt ins Amt? 

Er wird vom Bundespräsidenten auf
 Vorschlag des Bundesjustizministers er-
nannt, der Bundesrat muß zustimmen.
Er ist ein politischer Beamter, was nicht
parteipolitisch zu verstehen ist. Der Ge-
neralbundesanwalt ist die Schnittstelle
zwischen Regierung und Verwaltung;
wenn er seine ihm zugedachten Aufga-
ben nicht erfüllt, kann er in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden. Ju-
stizbelange können im Widerspruch ste-

EXKURSIONEN

Gliederung der Bundesanwaltschaft 

Revisionsabteilung
30 Beschäftigte in 5 Referaten
Die Strafsenate haben bestimmte Zuständigkeiten, es gibt 4 in Karlsruhe und 
1 in Leipzig. 

Abteilung Innere Sicherheit/Terrorismus 
8 Referate 
Diese Abteilung befasst sich u.a. mit Islamismus, PKK/RAF (alte Verfahren). 
Bei manchen Verfahren ist zu entscheiden, ob eine Selbstauflösung durch „tätige
Reue“ stattgefunden hat. Fälle von Islamismus werden seit Mitte der 90er Jahre
behandelt. Beim geplanten Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg und
bei Anschlägen in Frankfurt am Main wurde die Relevanz von Afghanistan als Zen-
trum ideologischer und militärischer Schulung sehr deutlich. Wichtig ist die
Erforschung der Zusammenarbeit von Mudschaheddin und Al Quaida als Dachorga-
nisation: wer führt die Aktiven bei Anschlägen wie und wann zusammen? Im
Zusammenhang mit dem 11. September gab es Verfahren verschiedener Relevanz,
allein in Hamburg laufen z. B. 60 Verfahren mit 100 Beteiligten.

Abteilung Spionage/Europäische Zusammenarbeit
Im wesentlichen werden länderübergreifende Kontakte auf Führungsebene
bearbeitet. Als Beispiele nennt Herr Dr. Schneider Proliferationsspionage (A-B-C-
Waffen), wobei mittelständische Betriebe der Hochtechnologie-Branche aus
Süddeutschland involviert waren. Allerdings besteht keine Zuständigkeit für das
Außenwirtschaftsrecht, nur wenn Verrat von Staatsgeheimnissen vorliegt, wie z.B.
atomare Produktion für den Iran oder geheimdienstliche Agententätigkeit
(Topas/Markus Wolff), wobei sich die Möglichkeit ergab, den
Bundesnachrichtendienst einmal von innen auszuleuchten.



7VVU Baden-Württemberg   5/04

v v u
No 102 Mitteilungen

hen zur Herstellung der Öffentlichkeit.
Bei Verhandlungen über Verletzung von
Staatsgeheimnissen kann es gegebenen-
falls eine Schweigepflicht geben. Welche
Rolle spielen politische Erwägungen? Es
gibt ein Weisungsrecht für Staatsanwäl-
te, das bedeutet konkret, daß ein Fall ei-
nem Staatsanwalt entzogen werden
kann. Das interne Weisungsrecht wird
im allgemeinen durch Teamarbeit gelöst,
d.h. nach entsprechenden Hinweisen ist
eine andere Interpretation und Überar-
beitung möglich. Am Beispiel des Bank -
überfalls durch einen Tunnel (in Berlin)
erläutert Herr Dr. Schneider, daß hier
das Bundesverfassungsgericht ein Inter-
view der Täter aus dem Gefängnis zuge-
lassen hat, während die BA dagegen war.
Ein externes Weisungsrecht ergibt sich
nach dem Legalitäts prinzip nicht explizit
im Wege von Hinweisen. Die Politik ist
an bestimmten Fällen interessiert. (Bsp.
Heil mann).  

In Karlsruhe befinden sich das Bun-
desverfassungsgericht, der Bundesge-
richtshof und die Generalbundesanwalt-

schaft, was der badischen Stadt auch den
Beinamen „Residenz des Rechts“ ein-
getragen hat. 

Hiermit endeten die inte ressante Ein-
führung in die Aufgaben bereiche der BA
und der sehr lebendige, anschauliche
Vortrag von Herrn Dr. Schneider. Im An-
schluß an den informativen Besuch wur-
de unsere Gruppe vom BDÜ-Kollegen
Roman Zukowsky aus Karlsruhe in ein

nettes italienisches Lokal geführt, wo er
freundlicherweise einen Tisch reserviert
hatte. Danach begleitete uns Herr Zu -
kowsky noch auf einem Gang durch die
„Fächerstadt“ Karlsruhe, die sich auch
als lebendige Studentenstadt zeigte. Ins-
gesamt ein lohnender und positiver Be-
such; ähnliches sollte fortgeführt wer-
den.

Veronika Kühn

EXKURSIONEN

Gruppenbild mit Herr!
VVU-Mitglieder beim Spaziergang 
durch den Schlosspark

Ja, hat sie denn die ganze Tasse geleert? 
Es wurden viele Fragen diskutiert … 
hier Elisabeth Herlinger mit Konrad Borst

Herzlich Willkommen beim VVU!
Wir begrüßen unsere neuen VVU- Mitglieder (Zeitraum 2003 bis Februar 2004) 
und stellen vor: 

Alexej Bohlender Russisch

Anja Brugger-Reinhardt Englisch

Emöke Buhl Ungarisch

Judith Cseuz Ungarisch

Angelika Erdner Engl., Ital., Span.

Dr. Astrid Grieger Spanisch, Schwedisch

Viktorija Haas Lettisch

Ingrid Hamann Englisch

Dr. Robert Hartung Russisch

XXIrina Hirning Russisch

Natalia Hoffmann Russisch

Hend Kemmerling Arabisch

Rainer Koch Portugiesisch

Pauline Leingang Russisch

Christa Marx Russisch

Ema Ndoja Albanisch

Barbara Socha Polnisch

Xiawou Zhang Chinesisch



8 VVU Baden-Württemberg   5/04

v v u
Mitteilungen No 102

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lassen Sie mich kurz zusammenfassen,
was nach jahrelangem Kampf um bessere
Entschädigungen mit obigem Gesetz auf
uns zukommt:

Dolmetscher sollen in Zukunft auf die
zweitschlechteste von 10 Gruppen in
der Vergütung eingestuft werden und ei-
nen einheitlichen Stundensatz von 55 €
erhalten. Die bisherigen Zuschläge von
30 bis 50% fallen weg. Bisher konnten
Dolmetscher bei Gericht wenigstens
den Mittelsatz des ZSEG-Rahmens, also
38,50 € und einen Zuschlag von 50%,
also 57,75 € erreichen. Im Stundensatz
von 55 € ist kein Inflationsausgleich für
die Zeit seit 1994 und im Vorgriff auf die
Jahre bis zur nächsten gesetzlichen An-
passung enthalten. 

� Mein Kommentar dazu: 
Dolmetschen bei Gericht ist interessant –
in vielen Fällen. Ich persönlich gehe recht
gerne zu Verhandlungen, rede mit An-
wälten und Richtern und höre die Le-
bensgeschichte der Angeklagten und Zeu-
gen. Die Gerichtsterminologie ist mir
nach 30 Jahren Praxis mehr als geläufig,
ich muss mich nicht vorbereiten und habe
keinen Stress. Soweit ganz schön. Die
Kehrseite der Medaille sind kurzfristige
Abladungen oder Berufungstermine, bei
denen man den ganzen Tag freihalten
muss und nach 30 Minuten wieder ent-
lassen wird – und das Honorar, siehe
oben. Ich blättere alte Rechnungen durch:
vor 10 Jahren gab es in der Industrie
 Tagessätze von 1200 DM, und damals hat
eine Tasse Kaffee in der Mittagspause kei-
ne 9 DM gekostet.

Was mich auch nicht begeistert, ist die
Änderung in § 8 Grundsatz der Vergü-
tung: „Die letzte bereits begonnene Stun-

de wird voll gerechnet, wenn sie zu mehr
als 30 Minuten für die Erbringung der Lei-
stung erforderlich war; anderenfalls be-
trägt das Honorar die Hälfte des sich für
 eine volle Stunde ergebenden Betrags.“
Jetzt soll also die Einsatzzeit nur noch auf
eine halbe Stunde aufgerundet werden.
Nach der bisherigen  Praxis wurde eine an-
gefangene Stunde auf eine Stunde aufge-
rundet, außer bei Fortsetzungsterminen
(was Fortsetzungstermine außerordent-
lich unattraktiv machte). 

Nach dem neuen Gesetz kann „ein aus-
schließlich als Dolmetscher Tätiger eine
Ausfallentschädigung in Höhe von höch-
stens 55 Euro erhalten, soweit er durch
die Aufhebung eines Termins, zu dem er
geladen war und dessen Aufhebung nicht
durch einen in seiner Person liegenden
Grund veranlasst war, einen Einkom-
mensverlust erlitten hat und ihm die Auf-
hebung erst am Terminstag oder an einem
der beiden vorhergehenden Tage mitge-
teilt worden ist.“ Besser oder schlechter?
Bisher gab es ja überhaupt keine Ausfall -
entschädigung, aber wenn die Abladung
erst erfolgte, wenn man das Haus schon
verlassen hatte und bei Gericht erschie-
nen ist, wurden immerhin zwei Stunden
berechnet: 2 x 38,50 + 50% + Fahrtko-
sten + 16 % = 142,10  (als Beispiel). In Zu-
kunft also nur noch ein Drittel davon?

Übersetzer sollen in Zukunft für alle
Sprachen einen Zeilenpreis nach § 11 von
1,25 € für 55 Anschläge (nicht Zeichen)
und 1,85 € pro Zeile bei „erheblich er-
schwerter“ Leistung erhalten. Das wird
zwangsläufig zu Auseinandersetzungen
zwischen Übersetzern und Kostenbeam-
ten führen, unter Umständen mit ansch-
ließendem Antrag auf richterliche Festset-
zung. Auch dieser Punkt verspricht keine
Vereinfachung der Abwicklung!

Wie wird wohl die Praxis der Zahlstel-
len bei Übersetzungshonoraren ausschau-
en? Zwar gilt generell der Satz von 1,25
Euro pro Zeile, aber sobald Fachaus-
drücke verwendet werden – und welcher
Text hat keine Fachausdrücke – springt
das Honorar auf satte 1,85 Euro. An die 4
Euro bei „außergewöhnlich schwierigen
Texten“ glaube ich schon gar nicht. Ich
habe mich bisher nie getraut, so viel zu be-
rechnen, nachdem die Zahlstellen eine so
eigenwillige Art der Zeilenzählung an-
wenden und eine Zeitlang jede Rechnung
nach unten korrigiert haben. Was wird als
Fachausdruck anerkannt werden und wer
entscheidet über den Schwierigkeitsgrad? 

Ich bin der Meinung, daß wir diese Än-
derung des Gesetzes über die Vergütung
von Dolmetschern nicht tatenlos hinneh-
men sollten. Wir arbeiten in einer Situati-
on der einseitigen Preisgestaltung per Ge-
setz, in der wir keine Angebote erstellen
dürfen wie in der Industrie. Leider hat der
Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des
Gesetzes, das in den nächsten Jahren un-
ser Einkommen bestimmen soll, die Über-
legungen und Einwände, die sowohl VVU
wie BDÜ (und die Verbände der Sachver-
ständigen) gegenüber Parlamentariern
und Bundesjustizministerium vorge-
bracht haben, nicht berücksichtigt.  

Daher werde ich in der nächsten Jah-
resmitgliederversammlung im Herbst
2004 beantragen, dem VVU-Vorstand
das Mandat zu erteilen, dieses Gesetz
anzufechten – wenn dies nach vor  -
he riger anwaltlicher Beratung einiger-
maßen aussichtsreich scheint – und
hoffe auf die Unterstützung von vielen
Kolleginnen und Kollegen.

Ich wünsche uns allen einen arbeitsrei-
chen und guten Sommer!

Gerda Bernhardt

LESERBRIEF

Neues JVEG · Jahrelang gekämpft – wofür? 
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FUR SIE NOTIERT

Schneller pfänden

Deutsche Firmen können gegen Auslandskunden jetzt leichter eintreiben. Eine so genannte vollstreckbare Urkunde
(erstellt der Notar) genügt, um etwa in Spanien den Gerichtsvollzieher in Marsch zu setzen. Ohne umständliche
Klage. Jetzt auch EU-weit, jedoch muss noch eine Behörde vor Ort die Vollstreckbarkeit bestätigen. Nach Auskunft
der Bun desnotarkammer ist dies aber eine reine Formalie. Nähere Informationen im Internet unter www.bnotk.de

Gerichtsbarkeiten
zusammenfassen
Wirtschaftlicher Zwang allein kann kein aus  -
rei chen des Argument für eine Zusammenlegung
sein.

Günther Hirsch, der Präsident des Bundesgerichtshofes (BGH),
tritt für eine Zusammenlegung der fünf getrennten Gerichts-
zweige ein. Zur Zeit gibt es die ordentlichen Gerichte für Zivil-
und Strafsachen sowie getrennte für Arbeits-, Finanz-, Sozial-
und Verwaltungsrecht. Da diese in Bund und Ländern auch
noch verschiedenen Ministerien zugeordnet sind, sei dies ein
„Anachronismus und Luxus“ den sich so kein anderes Land
 leiste. Angemessen wäre eine ordentliche Gerichts barkeit für
Straf-, Zivil- und Arbeitsrecht, sowie eine öffentliche für Fi -
nanz-, Sozial- und Verwaltungsrecht. Sämtliche Gerichte
wären nur noch den Jusitzministerien zugeordnet.

Nicht nur Kosten könnten somit gespart werden, ein wichti-
ger Grund wäre auch mehr personelle Flexibilität und Homo-
genität. Hirsch hebt hervor, daß die notwendige Spezialisie-
rung der Richter, die Eigenarten bestimmter Verfahren und
auch die Besetzung der Spruchkörper davon nicht betroffen
 seien. 

Unklar ist jedoch, wieviel durch eine solche Zusammenle-
gung gespart werden kann, der wirtschaftliche Zwang allein sei
kein ausreichendes Argument, meint Wolfgang Arenhövel,
Präsident des deutschen Richterbundes, es müsse eine Qua-
litätsverbesserung für die Justiz dabei herauskommen. Hierfür
sei die Politik darlegungspflichtig. Eine derartige Organisati-
onsreform kostet Kraft und es sollte eine nüchterne Kosten-
Nutzen-Relation aufgestellt werden. Eine Zusammenlegung er-
scheint vernünftig und machbar und hätte sicherlich positive
Effekte, die vor allem im Verwaltungsbereich erzielt werden
könnten.

Auszug aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 2003

Baden-Württembergs erste
Generalstaatsanwältin 
Karlsruhe: Christine Hügel trat im vergangenen
Jahr die Nachfolge von Günther Hertweck an –
Schwerpunkte im Jugendstrafrecht

Seit 27. Oktober 2003 hat Baden-Württemberg eine General-
staatsanwältin! Christine Hügel, geboren in Offenburg, Studi-
um in Freiburg, begann ihre berufliche Laufbahn in der Boden-
seeregion. Stationen waren Konstanz, Schwenningen, Donau -
eschingen, Radolfzell, Überlingen und zuletzt wieder Kon-
stanz. 

Einer ihrer Schwerpunkte ist das Jugendstrafrecht. Die De-
batte über schärfere Gesetze für jugendliche Straftäter findet
sie müßig. „Wenn nach den Buchstaben des Gesetzes gehan-
delt würde, brauchte man es nicht zu ändern“. Bei Heran-
wachsenden zwischen 18 und 21 Jahren können die Gerichte
Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anwenden, je nach per-
sönlicher Reife des Straftäters. „Verzögerungen bei der Ent-
wicklung sind häufig nicht da, und trotzdem wird fast immer
Jugendstrafrecht angewendet“ kritisiert sie.

Zu den Aufgaben einer Generalstaatsanwaltschaft gehören
unter anderem die Revisionsverfahren am Oberlandesgericht
und die Aufsicht über die zugeordneten Staatsanwaltschaften.
Ein Großteil der Zeit nimmt auch die Bearbeitung der Verfah-
ren Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität in An-
spruch, ein Problem, das mit den Staatsanwaltschaften disku-
tiert werden muss. 

Allergrößten Wert legt die Juristin, laut eigener Aussage, auf
vertrauensvolle Zusammenarbeit. „ Ich habe nie Entscheidun-
gen allein gefällt, sondern immer versucht, einen Konsens her-
beizuführen“. Dennoch hält sie sich für entscheidungsfreudig.
„Wir können die Akten nicht liegen lassen und sagen, vielleicht
fällt mir morgen etwas Besseres ein“.

Auszug aus der Stuttgarter Zeitung, 2003  
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Unser langjähriges Mitglied Waldemar Eistermeier hat
in jahrelanger, mühevoller Arbeit und Recherche ein her-
vorragendes Fachwörterbuch für medizinische Begriffe er-
stellt, auf das alle mit Italienisch befassten Kollegen und
 Ärzte im Ländle, wie auch in ganz Deutschland, gewartet
haben.

Ein zweisprachiges Fachwörterbuch der Medizin für pro-
fessionellen Einsatz im Gesundheitswesen war dringend er-
forderlich, für Krankenhäuser, für Medizinstudenten, für
Übersetzer, für Institute unterschiedlichster Art, für allge-
mein und fachlich interessierte Personen, die keine speziel-
len Kenntnisse in der medizinischen Fach/Fremdsprache
besitzen.

Grundlegender Sinn und Zweck eines zweisprachigen
Wörterbuchs der Medizin ist die Erfassung von einzelnen
Stichwörtern sowie der sie begleitenden Polysemie von über
mehrere Wörter erweiterten Ausdrücken und Redewen-
dungen. Das Wörterbuch ist in jahrelanger Arbeit entstan-
den, auf der Grundlage skrupulöser Vergleiche original
deutsch- und italienischsprachiger medizinischer Literatur.
Dabei hat der Autor nach bestem Vermögen größten Wert
darauf gelegt, daß alle Einträge in den beiden Sprachen voll-

ständig aus in der medizini-
schen Literatur dokumen-
tiertem Vokabular kommen.
So werden Fachausdrücke
in medizinischen Texten
und Attesten nicht mehr
zur Stolperfalle. Dieses
Wörterbuch gehört in die
persönliche Biblio-
thek aller italienisch-deutschen Überset-
zer, die sich mit medizinischen Texten  befassen.

Erschienen bei Langenscheidt/Zanichelli 
als Gemeinschaftsausgabe,  
erste Auflage 2004  ·  ISBN 3-86117-160-0   
Fachwörterbuch Medizin 
Italienisch – Deutsch,  Deutsch – Italienisch
875 Seiten zum Preis von 99,– €

Der VVU sagt: „Danke, Waldemar!“

Für den Vorstand: Veronika Kühn

FACHBUCHER

Fachwörterbuch für Mediziner 
Neuerscheinung:  Fachwörterbuch – Medizin / Italienisch – Deutsch

+ Aus aller Welt - Welt der Bücher +  Aus aller Welt - Welt der Bücher +

Fire Damages Presidential Library

Washington, DC (Reuters)

A tragic fire has destroyed the personal library of
President George W. Bush. Both of his books have
been lost. The president is reportedly devastated –
apparently he had not finished coloring the 
second one.

Feuer zerstört Bibliothek des Präsidenten

Washington, DC (Reuters)

Ein tragisches Feuer hat die persönliche Bilbliothek von
Präsident George W. Bush zerstört: seine beiden Bücher
verbrannten. Laut Bericht ist der Präsident am Boden
zerstört, da er mit dem Ausmalen des zweiten Buches
noch nicht fertig war.



11VVU Baden-Württemberg   5/04

v v u
No 102 Mitteilungen

Die hohe Teilnehmerzahl des vom
BDÜ ausgerichteten Seminars „Kei-

ne Angst vor dem Preis“ (am 21. 02.
2004 in Karlsruhe), zeigte, daß das
 Thema „Preisverhandlungen“ auch für
die „alten Hasen“ unserer Berufssparte
durch aus aktuell ist. In der Tat gehören
die Preisverhandlungen bei Kunden -
gesprächen zwar nicht für alle, jedoch für
viele zu der „lästigsten“ Komponente
des Gesprächs. „Was kann ich verlan-
gen; bin ich zu teuer; verkaufe ich mich
unter Wert?“ All dies sind Fragen, die
sich die meisten Übersetzer/innen und
Dolmetscher/innen insbesondere zu Be-
ginn ihrer beruflichen Laufbahn stellten.

In klarer und prägnanter Form gab uns
Herr Andreas W. Schiemenz Auskunft
darüber, wie ich Preisverhandlungen ge-
stalten muß, um mein Ziel zu erreichen,
nämlich, den Auftrag zu bekommen.

Der Marktauftritt

Da der Kunde oftmals die Übersetzer-
bzw. Dolmetschleistung nicht einschät-
zen, und sich vom übersetzerischen
„Produktionsablauf“ kein Bild machen
kann, verschafft er sich anhand verschie-
dener Kriterien einen Eindruck von der
Kompetenz und Zuverlässigkeit des
Über setzers/Dolmetschers. Zu diesen
Faktoren gehören zum Beispiel der Auf-
tritt des Übersetzers/Dolmetschers am
Markt, sein Verhalten im Kundenge-
spräch, die Form der Angebotserstellung
und die Höhe des Preises, der unterteilt
werden kann: Für eine englischsprachige
Fachübersetzung liegt ein Zeilenpreis
unter 1,00 € im Niedrigpreissegment.
Zeilenpreise zwischen 1,00 € und 1,40 €

liegen im normalen Preissegment und
ein Zeilenpreis über 1,50 € ist im Hoch-
preissegment anzusiedeln.

Warum ist eine gute
Preisverhandlung so wichtig? 

Eines muss sich jeder Übersetzer/Dol-
metscher immer vor Augen halten: Der
Preis soll zum einen alle Kosten decken,
die bei der Leistungserstellung anfallen,
zum anderen soll er das monatliche Ein-
kommen sichern. Drittens darf nicht ver-
gessen werden, daß auch der Käufer den
Preis als Qualitätsmerkmal sieht. Um al-
so zu verhindern, daß nicht nur die „Pro-
duktionskosten“ gedeckt werden, son-
dern auch das monatliche Einkommen
gesichert bzw. im Laufe der Zeit sogar ge-
steigert werden kann (irgendwann wird
auch unserer Berufssparte der  bun des -
weit ersehnte Wirtschaftsaufschwung
zugute kommen), sollte jeder Überset-
zer/Dolmetscher einige persönliche Vor-
raussetzungen mitbringen: 

Das persönliche Erscheinungsbild

Man sollte immer auf das persönliche Er-
scheinungsbild achten, sich gut ausdrü -
cken können, sicher auftreten, gute Um-
gangsformen haben, über eine breite 

Allgemeinbildung verfügen, die Bereit-
schaft mitbringen, sich weiterzubilden
und, last but not least, Spaß an der zwi-
schenmenschlichen Kommunikation ha-
ben. Dies sind die besten Vorraussetzun-
gen, um Vertrauen zum Kunden aufzu-
bauen, denn für ihn sind die Qualität der
Dienstleistung, Zuverlässigkeit und Ter-
mintreue, Preis- und Leistungsverhältnis
und insbesondere das ernsthafte Inte -
resse des Übersetzers/Dolmetschers an
der Zusammenarbeit mit dem Kunden
wichtig. 

Wie kann der Übersetzer/Dolmet-
scher dem Auftraggeber bereits im Ver-
kaufsgespräch vermitteln, daß er diese
Erwartungen erfüllen kann? Während
des Gesprächs sollte der Übersetzer/
Dolmetscher natürlich auftreten und
nach Möglichkeit mit dem Auftraggeber
Blickkontakt halten. Er sollte aus der
Sicht des Kunden  argumentieren, Super-
lative vermeiden und die Wortwahl dem
Gesprächspartner anpassen. Besonders
wich tig ist es, nicht über die Konkurrenz
zu sprechen, den Gesprächspartner aus-
reden zu lassen und selbst wenig zu re-
den, dafür aber viel zu fragen, denn Ver-
kaufen bedeutet, die Kundenbedürfnisse
zu erkennen und zufrieden zu stellen.

Kommunikations- und
Sprachkompetenz

Auch ist es wichtig, dem Kunden klar zu
machen, dass ein Übersetzer/Dolmet-
scher nicht einfach nur englisch, franzö-
sisch, italienisch, spanisch usw. spricht,
sondern eine fundierte Sprachkompe-
tenz durch einwandfreie Zieltexte, Fach-
kompetenz durch Themensicherheit

VERGUTUNG

Keine Angst vor dem Preis
Preisverhandlungen für Übersetzer/innen und Dolmetscher/innen

BDÜ-Seminar am 21. 2. 2004 in Karlsruhe
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VERGUTUNG

Stadtplan für Ihre Orientierung beim Besuch des Europäischen Parlaments: 
Allée du Printemps, F-67070 Strasbourg  

Jetzt schon für September planen 
und am 15. September 2004 Straßburg mit dem VVU besuchen

und insbesondere Kommunikationskom-
petenz durch soziokulturelle Kenntnisse
der Empfängerkultur anbieten kann. 

Was hat der Kunde jedoch letztend-
lich von der Leistung des Übersetzers/
Dolmetschers? Eine sprachliche Dienst-
leistung, die es ihm ermöglicht, besser
mit der Zielperson zu kommunizieren.

Somit erreicht er eine höhere Verhand-
lungssicherheit und steigert seinen Um-
satz durch geringere Sprachbarrieren.
All diese Faktoren sind Pflastersteine auf
dem langen und manchmal etwas be-
schwerlichen Weg der Preisverhandlun-
gen. Sich diese zu verinnerlichen, ist mit
Sicherheit kein Fehler. 

In diesem Sinne wünsche ich allen un-
seren Mitgliedern ausgesprochen posi -
tive Verhandlungs gespräche und einen
auftragsreichen Sommer.
Zusammenfassender Bericht über den
Vortrag des Referenten Andreas W.
Schiemenz von der SC Schiemenz Con-
sulting. Christina Berning

EXKURSIONEN
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Allgemeiner Hinweis: Die beschriebenen Veranstaltungen/
Seminare sind Vorschläge, die bei ausreichender Teilnehmer-
zahl realisiert werden. Da die externen  Referenten individuel-
le Stornobedingungen haben, bitten wir um möglichst frühzei-
tige, verbindliche Anmeldung. Anmeldeformular und -bedin-
gungen Seite 14/15. Sollten Sie sich kurzfristig zu einer Teil-
nahme entschließen, fragen Sie bitte vorher bei 
� Veronika Kühn oder   � Barbara Kirchner an, 
ob die Veran stal tung stattfindet, bzw. informieren Sie sich über
das Schwarze Brett.

Juni 2004: 

� Mittwoch,16. 6., 13.30 Uhr, ca. 2 Std. 
Besuch bei der Erstaufnahme-Einrichtung des Bundesamts für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge + Bezirksstelle
mit anschließendem Besuch von Reutlingen (siehe Artikel S. 4) 
Ort: Ypern-Kaserne,  Ringelbachstr. 195, Reutlingen, am Fuß
Georgenberg  
Kosten: keine Teilnahmegebühr, Anfahrt in Eigenregie 
Anmeldung:10–20 Teiln., bis 7. 6. bei Konrad Borst,  Tel.: 07121
-230469, Fax: 07121-239479, E-Mail: konrad.borst@t-online.de

� Samstag, 26.6., 9.30 bis ca. 16.30 Uhr, 
anschließend Führung durch den historischen Stadtkern von
Esslingen, ca. 1 Std.
Tagesseminar „Übersetzen von Rechtstexten“
Referentin: Corinna Schlüter-Ellner (BDÜ) Volljuristin,
staatlich geprüfte Übersetzerin, Fachgebiet Recht, Dozentin
am Sprachen- und Dolmetscher-Institut SDI München, Mit-
glied der Deutsch-Span. Juristenvereinigung e.V. Zu den me-

thodischen und praktischen Fragen beim Übersetzen von juri-
stischen Texten gibt es kaum Literatur oder andere Möglich-
keiten, sich zu informieren. Die Referentin hat sich mit diesen
Fragen in ihrer Übersetzerpraxis, auch vor dem Hintergrund ih-
rer Berufserfahrung als Juristin in einem international tätigen
Unternehmen, auseinandergesetzt und wird in dem Seminar
einen Überblick geben über die Auswirkungen unterschiedli-
cher Rechtsordnungen auf das Übersetzen, die Möglichkeiten,
Rechtsterminologie und ausländisches Recht zu recherchieren,
die Besonderheiten der deutschen Rechtssprache, die formalen
Regeln des Übersetzens speziell bei Rechtstexten, den Umgang
mit Standardformeln und die Beratung des Kunden. Die zahl-
reichen Beispiele stammen vor allem aus der Arbeit mit Spa-
nisch, teils auch Englisch und Französisch, die dahinter ste-
henden Regeln und Prinzipien können die Teilnehmer jedoch
auch für andere Sprachen nutzbar machen. 
Ort: VVU-Büro in Esslingen, Bahnhofstr. 13, 1. Stock,  
3 Min. von S-Bahn-Haltestelle Esslingen-Bahnhof 
Zielgruppe: Übersetzerinnen und Übersetzer aller Sprachen,
Beispiele werden großteils in Spanisch und anderen Weltspra-
chen gegeben, Methoden und Strategien sind jedoch auch für
Übersetzer anderer Sprachen zu verwenden. Zielsetzung: Die
TeilnehmerInnen sollen einen Überblick erhalten über die Ar-
ten von Unterschieden zwischen den Rechtsordnungen und ih-
re Auswirkungen auf das Übersetzen, und sie sollen sich der
Rolle des juristischen Übersetzers bei der Beratung des Kunden
bewusst werden. Die Teilnehmer erhalten umfangreiche Dar-
stellungen und Anleitungen. 
Gliederung: Unterschiede in den Rechtsordnungen und ihre
Auswirkungen auf das Übersetzen - Recherchemöglichkeiten -

VERANSTALTUNGEN – SEMINARE – TERMINE

Karikatur aus : Betrifft Justiz Nr. 73, März 2003
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TERMINE

Ausfüllen von lexikalischen Lücken - Formelle Regeln - Rechts-
sprache - Beratung des Kunden 
Kosten: Mitglieder 50,00 € Nicht-Mitglieder  80,00 € Über-
weisung an VVU-Konto 
Anmeldung: 8 – 12 Teilnehmer/innen,  bis 14. 06. 
bei Veronika Kühn, Esslingen, Tel.: 0711-345 40 67, 
Fax: 0711-120 58 28  · E-Mail: aranka50@gmx.de 

September 2004 

� Mittwoch, 15.9., 10.30 Uhr, ca. 3 Std. Besuch des Eu-
ropäischen Parlaments in Straßburg während einer Sitzung: 
1 Stunde Zuhörertribüne (mit Kopfhörern/Dolmetscher), Ein-
führung und Betreuung durch einen Mitarbeiter des Besucher-
dienstes EP. Anschließend fakultativ gemeinsamer Besuch In-
nenstadt Straßburg bzw. Landesgartenschau Kehl – Straßburg. 
Die Bestätigung des genauen Termins 15.9. ist durch das
EP erst 4 Wochen vor Termin möglich!
Ort: Straßburg, Frankreich – genaue Angaben zu Treffpunkt/Ab-
lauf gehen den Teilnehmer/innen mit ge trenntem Schreiben zu. 

Kosten: keine Teilnahmegebühr, Anreise und Mittagessen in
Eigenregie; wir empfehlen, evtl. Fahrgemeinschaften zu bil-
den über Internet: www.vvu-bw.de > 2001, > Schwarzes Brett
Anmeldung: 20 – 40 Teilnehmer/innen, bis 30. 8. 04 bei
 Barbara Kirch ner, Tel.: 0711-6787947, Fax: 0711-6787892  
E-Mail: KirchnerB@aol.com

Oktober 2004 

� Samstag, 9.10., 9.00 – ca. 16.30 Uhr Jahresmitgliederver-
sammlung VVU Baden-Württemberg e.V.  
Ort: Restaurant „Alte Kanzlei“, 1. Stock, Stuttgart, am 
Schloßplatz/Schillerplatz 
Informationen zu Tagesordnung und Gastreferat am Nachmit-
tag gehen den Mitgliedern mit gesondertem Einladungs-
schreiben zu. 
Kosten: Mittagsbuffett (Kosten bei etwa 15 € ), Kaffepausen
und Erfrischungsgetränke werden vom VVU übernommen. 
Anmeldung: bis 28. 09. – Büro VVU, Bahnhofstr. 13, 
73728 Esslingen, Fax: 0711-4598256 
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n Anmeldung zum Tagesseminar „Übersetzen von Rechtstexten“, 
am 26. Juni 2004, Bahnhofstraße 13, in Esslingen im VVU-Büro.

Bitte senden/faxen Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 14. Juni 2004 an: Veronika Kühn
Osterfeldstr. 10 · 73734 Esslingen · Fax: (0711) 120 58 28 · E-Mail: aranka50@gmx.de

� Ja, ich nehme am Tagesseminar von Corinna Schlüter-Ellner teil und überweise die Kursgebühr in
Höhe von 50,00 € für Mitglieder/80,00 € für Nichtmitglieder auf das VVU-Konto 
Postbank Stuttgart Konto Nr. 11153-709·BLZ 600 100 70  oder
Landesgirokasse Stuttgart Konto Nr. 2993 610·BLZ 600 501 01

� Ja, ich nehme an der kostenlosen Stadtführung in Esslingen teil. 

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum Unterschrift
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Besuch des Europäischen Parlaments in
Straßburg, Mittwoch, 15. Sept. 2004.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 30. 08. 2004 an
Barbara Kirch ner, Tel.: 0711-6787947, Fax: 0711-6787892  
E-Mail: KirchnerB@aol.com

� Ja, ich nehme am Besuch des Europäischen Parlaments in
Straßburg teil: 

Name, Vorname

Straße PLZ/Ort

Telefon Fax

E-Mail

Ort Datum Unterschrift

.
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Besuch beim (Asyl-) Bundesamt für die Aner -
kennung aus  län discher Flüchtlinge, 16. Juni ’04.

13.30 Uhr, Ypern-Kaserne, anschl. Kurzführung durch die Altstadt von
Reutlingen. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 7. Juni ’04
an Konrad Borst · Reutlingen · Tel.: 07121-230469 · Fax: –/239479

� Ja, ich nehme am Besuch des Bundesamts in Reutlingen teil: 

Name, Vorname:

Straße PLZ/Ort:

Telefon Fax:

E-Mail:

Ort, Datum Unterschrift:

�
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Schönheit der Schriften  –  am Beispiel Hindi
Diesmal die uralte Sanskrit-
Schrift, mit der man Hindi
schreibt. 
Die Sprachen Hindi (Nord -
indien) und Urdu (Pakistan)
waren vor 50 Jahren ge -
meinsam als „Hindustani“
bekannt.

Wir danken dem 
Sprachendienst 
Nagpal-Metzger (VVU)
für die Übersetzung 
ins Hindi.


